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1 In das Fassungsvermögen des Auffangraumes darf der Rauminhalt der Lagerbehälter soweit mit eingerechnet werden, als er 

unterhalb des möglichen Flüssigkeitsspiegels des Auffangraumes liegt. 
2 Tätigkeiten an Anlagen der Gefährdungsstufen C und D nach § 6 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen und über Fachbetriebe ( Anlagenverordnung-VAwS ) dürfen  nur von Fachbetrieben nach § 19 l Wasser-
haushaltsgesetz  durchgeführt werden. 

3 Unterirdische Anlagen grundsätzlich und oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen  C und D ( in Schutzgebieten der 
Gefährdungsstufen B, C und D  ) nach § 6 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 
über Fachbetriebe ( Anlagenverordnung-VAwS ) unterliegen  bei der Inbetriebnahme, der Stilllegung und wiederkehrend einer 
Prüfpflicht durch einen Sachverständigen nach § 22 VAwS. 
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